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Neue Schikanen gegen Arbeitslose 
in der BRD
Mit der Verabschiedung eines Gesetzentwurfs hat sich die 
Bundesregierung der BRD am 21. November 1978 entschie
den, Arbeitslose verschärft zu reglementieren.

Die 5. Novellierung. des sog. Arbeitsförderungsgesetzes 
vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582) geht davon aus, daß ein 
Arbeitsloser künftig gezwungen werden kann, ungeachtet 
seiner beruflichen Qualifikation und der Art der zuletzt 
ausgeübten Tätigkeit jede andere Beschäftigung anzuneh
men. Abfinden soll sich ein Arbeitsloser auch mit allen 
Nachteilen, die daraus entstehen, daß ein beruflicher Ab
stieg in der Regel einen Wechsel im Träger der gesetz
lichen Rentenversicherung zur Folge hat.

Einem Arbeitslosen soll ferner zugemutet werden, eine 
gegenüber seinem bisherigen .Beschäftigteneinkommen we
sentlich schlechtere Bezahlung zu akzeptieren, wenn er in 
eine neue Arbeitsstelle vermittelt wird. Größere Belastun
gen wie längere oder Nachtarbeitszeit gelten künftig eben
falls als zumutbar. Hinnehmen soll ein Arbeitsloser über
dies jeden Beschäftigungsort, selbst wenn die neue Arbeits
stelle nicht täglich erreichbar ist. Bei längerer Arbeitszeit 
gilt es zudem als angemessen, Wochenendpendeln oder so
gar einen Umzug der Familie in Kauf zu nehmen.

Von besonderer Tragweite zum Nachteil der Arbeiter 
und Angestellten in der BRD ist jene Passage im Gesetz
entwurf, nach der Teilzeitbeschäftigten im Falle von Ar
beitslosigkeit eine Vollarbeitsstelle aufgezwungen werden 
kann. Mit anderen Worten: Wer wegen häuslicher Bindun
gen oder familiärer Verpflichtungen — Sorge für Klein
kinder, Krankenpflege und dergleichen — eine berufliche 
Tätigkeit nur zu bestimmten Zeiten ausüben kann, wird 
mit dem Verlust des Arbeitslosengeldes und dem Aus
schluß von der Arbeitslosenversicherung zu rechnen ha
ben, wenn er die ihm zugewiesene Vollarbeitsstelle nicht 
in Anspruch nimmt. Hunderttausende Frauen und deren 
Familien werden diesen Würgegriff besonders hart zu spü
ren bekommen, ganz abgesehen davon, daß der Gesetz
entwurf ausdrücklich und pauschal auch verlangt, von 
Arbeitslosigkeit betroffene Familien hätten ihre Haus
haltsführung den Erfordernissen des Arbeitsmarktes anzu
passen.

Gleichsam mit einem doppelten Knoten bindet die 
5. Novelle das Netz einschneidender Entrechtungen dann 
schließlich noch in der Forderung an die Arbeitslosen ab, 
täglich in der Behörde vorzusprechen und ständig erreich
bar zu sein, wenn das Arbeitsamt es so will.

Wer sich diesen Anordnungen nicht fügt oder bei Zu
ordnung eines neuen Arbeitsplatzes andere Auflagen aus 
dem Katalog der Zumutbarkeiten nicht erfüllt, dem droht 
zunächst der Entzug des Arbeitslosengeldes für einen Mo
nat, schon beim zweiten Mal die völlige Streichung. Ver
urteilung zur Arbeitslosigkeit auf Lebenszeit ist dann nach 
allen Erfahrungen für Zehntausende die unausbleiblich 
letzte Konsequenz — häufig begleitet von totaler gesell
schaftlicher Isolierung, der Zerstörung von Ehe und Fa
milie, vom Abstieg in die Asozialität, von der Selbstaufgabe 
bis hin zum Selbstmord. Was für eine Gesellschaft, in der 
der Zerstörung menschlicher Existenzgrundlagen mit eis
kalten Paragraphen jetzt auch noch der obrigkeitliche Se
gen erteilt werden soll, weil die Gesetze des Kapitalver
wertungsprozesses es so wollen!

Vorangegangen war diesem Schritt ein regelrecht stabs
mäßig geführter Verleumdungsfeldzug der Unternehmer, 
die keine Gelegenheit ausließen, von ihnen auf die Straße 
gesetzte Arbeiter und Angestellte als selbst schuldig zu 
diffamieren, der Arbeitsunlust zu bezichtigen oder mit an
deren Bösartigkeiten zu schmähen. Der Geschäftsführer 
einer Untemehmerorganisation hatte — wie die BRD-Ge- 
werkschaftszeitung „Welt der Arbeit“ am 9. November 1978 
berichtete — in dieser Kampagne sogar die Stirn, öffentlich

gegen die Arbeitslosen mit einem Zitat aus dem Alten 
Testament vorzugehen. In völliger Umkehrung des Sinn
zusammenhanges der Aussage stellte er eines seiner Pam
phlete unter den Titel: „Das Fest der Faulenzer ist vor
bei“ — mit exakter Angabe der Fundstelle, an der von 
dem Schmarotzerdasein der Reichen und Satten jener Zeit 
die Rede ist! Die Blasphemie ließ sich kaum noch steigern.

Auf dem Höhepunkt dieser Hetzaktion erging dann im 
Oktober 1978 zunächst der Runderlaß 230 der BRD-Bun- 
desanstalt für Arbeit, der auf administrativem Wege jenes 
Zumutbarkeitsgerüst schon zusammengebaut hatte, das nun 
vom BRD-Bundestag mit der 5. Novelle aufgerichtet wer
den soll. In Bonn war jedenfalls erklärt worden, dieser 
Runderlaß gehe in die richtige Richtung. Die Bundesregie
rung griff mit dem Gesetzentwurf ferner ein Urteil des 
BRD-Bundessozialgerichts vom Sommer 1977 auf, mit dem 
bereits höchstrichterlich der Stab über Rpchte der Arbeits
losen gebrochen worden war.

Wohlvorbereitet war das Ganze also. Und die Unter
nehmer quittieren beifällig, was dabei per saldo für sie zu 
Buche schlägt, die Bekräftigung des Grundsatzes näm
lich: Rendite des Kapitals rangiert wie eh und je vor 
dem Recht auf Arbeit. Kein Zweifel, der Bonner Bundestag 
wird dies den Leuten in den wirtschaftlichen Machtzen
tralen mit der Zustimmung zur 5. Novellierung des Arbeits
förderungsgesetzes — welche Ironie in diesem Gesetzes
titel — erneut bestätigen. Es wird als rechtens gelten, daß 
diejenigen, die um des Profits willen hunderttausendfach 
menschliche Existenzgrundlagen aufs Spiel setzen, nun noch 
wohlfeiler pokern können mit den Zwängen derjenigen, 
die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Der zitierten 
„Welt der Arbeit“ ist zu entnehmen, daß die Unternehmer 
allein im Jahre 1977 für 80 800 eingestellte arbeitslose 
Arbeitnehmer bis zu 80 Prozent der Lohnkosten kassiert 
haben.

Die Gewerkschaften der BRD werden nicht duldsam 
Zusehen, auf welch skrupellose Weise ihre arbeitslosen Kol
legen endgültig aus der Gesellschaft abgebucht werden sol
len. Wie die Stahlarbeiter werden auch in anderen Be
reichen der Wirtschaft Arbeiter und Angestellte in den an
stehenden Tarifauseinandersetzungen zugleich mit größ
ter Entschiedenheit für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
Kampfpositionen beziehen!

Ha. Lei.
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